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Ei nwohnergemei nde I'li rchel

tlasserbaureglement

Die Einwohnergemeinde Mirchel erlässt gestützt auf

- das Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasserbaugesetz, hlBG) vom

14. Februar 1989

- die Wasserbauverordnung vom 15. November 1989

fo'l gendes Reg'l ement:

I. ALLGEMEINE BESTII'IMUIIGEN

Art. I
Zweck / Aufgaben lDie Ge*einde nimmt die ihr durch das Gesetz

über Gewässerunterhalt und Wasserbau (WBG) und
die dazugehörige blasserbauverordnung (WBV) zu'
gewiesenen Wasserbaupfl ichten wahr.

2Die Kontrollaufgaben übt sie grundsätzlich im
Rahmen von Art. 44 Abs. 2 WBG aus.

3Bei der Ausführung von Unterhalts- und Verbau-
ungsarbeiten hält sich die Gemeinde an die Ver-
fahrensregeln des WBG und der WBV und beachtet
deren Planungs- und Handlungsgrundsätze.

Art. 2

lAlle auf dem Gemeindegeb'iet stehenden und
fliessenden Gewässer werden in einem Ueber-
sichtsplan dargestellt. Er zeigt die Auftei-
lung der Wasserbaupff icht im Sinne von Art. 9

WBG auf.

ZDer Uebersichtsplan beinhaltet insbesondere:

- Bezeichnung und Benennung der Gewässer
- Konzessionsstrecken
- Gewässerstrecken m'it vertrag'l'icher Unter-

haltsregelung (Art. 10 Abs. 2 l^lBG)

- Gewässerstrecken mit t^Jasserbaupflicht des
des Staates (Art. 9 Abs. 3 I^IBG)

- Gewässer, die nicht der Aufsicht der Bau-
direktion unterstehen (Art. 43 Abs. 2 hlBG)

Art. 3

lDer Anstösser meldet der Gemeinde und diese
der Aufsichtsbehörde und dem Reg'ierungsstatt-
halter neue Gefahrenherde und Schäden an Ge-
wässern, sobald sie davon Kenntnjs erhält.

Räuml iche
Begrenzung

Meldepfl icht



2

Bauten und Anlagen

Staatseigener
Itlasserbau

Dul dungspfl i cht
der Anstösser
(Art. 13 },lBG)

Art. 4
lBauten und Anlagen Drittern wie Brücken, Mauern
und l,,lerkleitungen sowie die notwendigen Vorkehren
im, am, unter oder über dem Gewässer zum Schutze
dieser hlerke, bedürfen einer Wasserbaupolizeibe-
wi I I i gung . Wei tere Bewi I 'l i gungen bl ei ben vorbe-
hal ten.

2Die Bauarbeiten haben in Absprache mit der Ge-
meinde zu erfolgen. Die Kosten gehen zulasten
des Werkeigentümers.

3Der Werkeigentümer besorgt den Unterhalt der
Werke in Absprache mit der Gemeinde. Er trägt
die Kosten des Unterhalts.

4Die durch das Werk bed'ingten Mehraufwendungen
für den Gewässerunterhalt und Wasserbau trägt
der Werkeigentümer.

Art. 5

lWo die Staatsstrasse (einschl iess:l ich Forst-
strassen, Brücken, Wege, Gehwege, Radwege im
Eigentum des Staates) unmittelbar am Gewässer
liegt oder es überquert, trägt der Staat die
l,'lasserbaupfl i cht.

2Dem Staat obliegt die Pflicht, den Gewässer-
unterhalt und Wasserbau am strassenseitigen
Ufer wahrzunehmen.

3Der Staat trägt in der Regel die Hälfte der
Kosten der gewässerbedingten Querbauten.

Art. 6

lDer Anstösser eines Gewässers muss dulden,
dass Dritte sein Grundstück betreten, befahren
oder sonstwie benutzen, um am Gewässer Unter-
halt, Wasserbau oder Kontrollen vorzunehmen.

ZAuf die Interessen des Anstössers ist Rück-
sicht zu nehmen. Er ist rechtzeitig zu infor-
mi eren.

3Wird Schaden angerichtet, so haften der Was-
serbaupflichtige und der Erfül'lungspflichtige
sol j dari sch für ei ne al 1 fäl I 'i ge Entschädi gung.
Sie können auch den ursprünglichen Zustand
wi ederherstel I en.

II ORGANISATION

Art. 7

Die Stimmberechtigten beschliessen:

- Annahme, Abänderung und Aufhebung von Regle-
menten

- Erlass und Abänderung von Wasserbauplänen
- Stellen sowie den Besoldungsrahmen

Stirrnberechti gte
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Art. 8
lDem Gemeinderat stehen alle Befugnisse zu,
die nicht durch Vorschrjften der Gemeinde, des
Kantons oder des Bundes einem anderen 0rgan
zugewiesen sind, wie:

- Beschlussfassung über die von der l,lasserbau-
kommission unterbreiteten Geschäfte

- Beschlussfassung über die Ausführung von Un-
terhalts- und Notarbeiten im Einzelfall

- Ueberwachung der Unterhalts- und Notarbeiten
- Arbeitsvergebungen
- Gesuch um vorzeitige Ausführung geplanter

Massnahmen
- Beschlussfassung über geringfügige Aenderung

von hlasserbaup'länen
- Meldung von Gefahrenherden und Schäden an

das Tiefbauamt und an den Regierungsstatt-
hal ter

- Abschluss von Verträgen mit Grundeigentümern
über den Gewässerunterhalt (Art. 10 Abs. 2

htBG)

- tlahl eines ldasserbaumeisters
- Einreichung von Strafanzeigen

ZEr beschliesst gebundene Ausgaben endgültig.

Art. 9

Der t'lasserbaukommi ssi on obl i egen:

- Vorbereitung der hlasserbau- und Unterhalts-
projekte

- Aufstellung des iährlichen Voranschlages
- Vorbereitung aller Finanzbeschlüsse
- Vorbereitung der Verträge mit Grundeigentü-

mer betreffend Gewässerunterhalt (Art. 10

Abs. 2 t^lBG)

- Teilnahme an der Gewässerinspektion (Art. 44
Abs. 3 hlBG)

- Ausarbeitung der Unterhaltsanzeigen
- Durchführung des Gewässerunterhaltes
- Anordnen von Notarbeiten
- Kontrolle der Bauausführung und Abnahme der

Bauarbei ten
- Bearbeitung und Nachführung des Gewässerüber-

s i chtpl anes
- Erstellen der Bauabrechnungen
- Prüfung von wasserbaulichen Begehren

Art. 10

lDie Nitarbeiter sind:

- l^lasserbaumei ster
- allfällige Hilfen des Wasserbaumeisters

2h übrigen sind die kantonal- und gemeinde-
rechtl ichen Bestimmungen sinngemäss anwendbar.

l-li tarbei ter
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III FII{ANZIELLES

Art. ll
lDie hlasserbau- und Unterhaltskosten gemäss Art.
36 hlBG gehen mit Ausnahme von lit. c zulasten
der Gemeinde.

2Vorbehalten bleibt Art. 10 Abs. 2 t,lBG.

IV AUFSICHT DES STAATES

Art. 12

lDas Tiefbauamt überwacht den Zustand der
nterhalts- und Wasserbauarbei-
inhaltung der wasserbaupol izei-
ften (Art. 44 Abs. t hlBG)

ZBei Bedarf begeht das Tiefbauamt mjt der Ge-
meinde und dem Regierungsstatthalter iährlich
die Gewässer.

3Der 0beringenieurkreis des Tiefbauamtes lädt
zur Begehung ein.

Art. 13

Für die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen,
an welche der Staat Beiträge leistet, ist die
jeweils geltende Submissionsverordnung massge-
bend. Die Vergabe ist durch den zuständigen
Kre'isoberi ngeni eur zu genehmi gen.

V RECHTLICHES

Art. 14

lceringfi.igige Aenderungen des hlasserbauplanes
im Sinne von Art. 28 t,'lBG beschliesst der Ge-
mei nderat.

2vor dem Beschluss sind die Betroffenen m'it
eingeschriebenem Brief zu benachrichtigen und
auf das Recht der Einsprache innert 30 Tagen
hinzuweisen (Art. 28 Abs. 2 WBG).

Art. 15

Das Beschwerderecht richtet sich nach dem
ge1 tenden Gemej ndegesetz.

VI }IIDERHANDLUNGEN

Art. 16

lhler Vorschriften dieses Reglementes sowje Ver-
fügungen, die in Anwendung dieses Reglementes
erlassen worden sind, zuwider handelt, wird mit
einer Busse bjs zu einem maximalen Betrag von
Fr. 1'000.-- belegt. Die Bussenandrohung ist
in die Verfügung aufzunehmen.
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2Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen von
Art. 55 WBG.

VII SCHLUSSBESTIMI"IUI{GEN

Art. 17

Das vorliegende Reglement tritt nach der Genehm'i-
gung durch die Gemeindeversammlung und der Bau-
direktion des Kantons Bern auf den 1. Januar
1994 in Kraft.

Art. 18

Wo das Reglement nichts aussagt, golten die ein-
schlägigen gesetzl ichen Bestimmungen.

So beraten und angenommen an der Versammlung der Einwohnergemeinde Mirchel
am 3. Dezember 1993.

E I NI^IOHNERGEME I NDE M I RCHEL
k r:

M. Schüpbach B s

Auflaqe zeuqnls

Der unterzeichnete Geme'indeschreiber bescheinigt, dass das Reglement 20 Tage
vor sowie 20 Tage nach der beschlussfassenden Gemeindeversammlung öffentlich
aufgelegt worden ist. Dje Auflage wurde am 12./L9. November 1993 unter Hinweis
auf die Einsprachemöglichkeit publiziert.

Es sind keine Einsprachen eingegangen.

Mirchel, 19. Januar 1994

Der Präsident:
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